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5. Teil: 

In-Kraft-Treten 

§ 19. (1) § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 1 und 2 und § 11 in der Fassung des Übernahmerechts-
Änderungsgesetzes 2006, BGBl. I Nr. 75/2006, treten mit 20. Mai 2006 in Kraft und sind auf Spaltungen 
anzuwenden, bei denen der Spaltungsbeschluss (§ 8) nach diesem Zeitpunkt gefasst wurde. Auf 
Spaltungen, bei denen der Spaltungsbeschluss vor diesem Zeitpunkt gefasst wurde, ist das 
Spaltungsgesetz in der vor In-Kraft-Treten des Übernahmerechts-Änderungsgesetzes 2006, BGBl. I 
Nr. 75/2006, geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(2) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2008 tritt mit 1. Juni 2008 in Kraft und ist 
auf die Bestellung von Prüfern nach dem 31. Mai 2008 anzuwenden. 

(3) Die §§ 3 Abs. 1,  4 Abs. 1,  5 Abs. 5,  6 Abs. 1 und  7 Abs. 1, 2 und 5 und § 8 Abs. 2 in der 
Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 71/2009, treten mit 1. August 2009 in 
Kraft und sind auf Spaltungen anzuwenden, wenn die Gesellschafterversammlung nach dem 31. Juli 2009 
einberufen wird oder wenn bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die zur Beschlussfassung 
notwendigen Unterlagen nach dem 31. Juli 2009 an die Gesellschafter übersendet werden. Auf 
Spaltungen, bei denen vor diesem Zeitpunkt die Gesellschafterversammlung einberufen wurde oder die 
Unterlagen an die Gesellschafter übersendet wurden, sind die bisher geltenden Bestimmungen weiter 
anzuwenden. 

(4) § 15 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 tritt mit 1. August 2010 in 
Kraft. 

(5) § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1a, 3a und 6, § 11, § 13, § 15 Abs. 2 und 3, § 16a und 
§ 17 in der Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 53/2011, treten mit 
1. August 2011 in Kraft. Auf Spaltungen, bei denen vor diesem Zeitpunkt die Bereitstellung oder 
Übersendung der Unterlagen (§ 7 Abs. 2 und 4) erfolgte, sind die bis dahin geltenden Bestimmungen 
weiter anzuwenden. 


